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U 3. êamstag den l8. Januar 18S6.
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Für dir Stadt Solothurn

Jährlich Fr. i!.
Halbfährlich Fr. li.
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Für das Ausland:
Jährlich Fr. !l.

Schweizerische

àng.
EinrilckungSflebühr:

IN Cts. die Petitzeilc oder
deren Raum,

(ü Pf. für Deutschland).

Erscheint jeden SamStag
i Bogen start.

Briefe und Gelder franko.

?MW »MWiNiZ lillMllNR I««U
Iininz.cu1a.ta.s VirAiniL

Oorninis soâLtlidus SNwtsrn plunirnurn.

kevmiilliWimi, 8peetàimi ac Doàiim vowim Soàles!

Ib'aeterito jam anno, quum per eireularea no8tra8

litter»8 8olito (le mm-? novi anni initio clata8, plaeuit
nol»i8 traetare pauea lie 88. Uoaarii Narialie preeatione,
i>> propo8ito nab'>8 erat, eallem oeea3ione eurrenti8
illini in line revereuia, àserenclo aMre >le aliquibiia
ollieim no8tri8 all eultum 8aneti88imae lüueliariatiae perti-
nentil>U8: illque, Ueo kavente, pro motlulo llel>ilitati8
no8ti'ae nune exeeuturi 8umu8.

Iseque metuimu8 köre ut qui8quam nobia od^ieiat,
Iule, argumentum nimi8 lli8tare a tine 8ollalitati3 no8trae,
utpote lieatae Virsini8 eultui imprimi8 «lellitae. I^iam

luee ell>riu8 patet, eam e88e Nariae eum .te8u, matri8
Dei eum äivinq 8alvatore intimam uilionem, ut sieut
>>er àtariam reeìi88ima via >m8tra e8ì al! ^eaum, ita
etiam Aratior Nariae VirZini-matri exliikeri a nobi8
nequeat eultu8, quam^e3um quaereinlo, ^e8>im <ìili^en<lo,
leeum s,i>8 asseetibua aàorancio.

>i>8e vero 8alvator uo3ter .le8ii8. ubinam kam
proximua nobi8, ubinam kam aeees8ibili8 nobi8 et aào-
rabili8, quam m aliFU8ìÌ38Ìmo illo m.yakei'io b!uekari8tiae,
in quo 8uk> vi8ibilium vélo apeeierum nokia veram 8ui
ae realem exbibet >>rae8entiam? Reuellietionum autem
illiitl uberrimum kex no8ter (ibri8ìu8 reliquit Deele8iae
3liae in terri8 inekitàim. ut tri>>Iiee rations lillelibua
ii»lver3Ì8 8it knna aalutia:

1. qua vernin 8aerilieium in ^I>88a:
2. qua eibu8 animarnm no8trarum in 8aora (lom-

munione, et
8. qua 8peeiale (in ^Itaria tabernaeulo) otqeetum

8olemni3 noakrae acloratiouia.
(Zuum «le Iii3 N0NNÌ3Ì 8ummatim et perpauà

lki88erere po83imu8, iion tain Iìleele3ia8tieo3, quam laïeoa
8oàle3 praeaertim alloenìnri 3»mu3, tsuililia tamen
eam a«t exliortatic>ni3 no8trae verlm attentionem eom-
menllamu8, t^iiae «ti^na 8it l>uchi8molti z;ranâi33imo
lnyaterio.

8aerilieium Ni88ae (jnetlaminoclo rentrum et koeu8
«'8t 0MNI8 in l«i(!ele8ia (lliriati enltu8: t>nipi>e tiiimt

«livini 8alvatari3 vera prae8entia in altarì ekkieitur ai-

mnltzue ejnaâem 8alvatori3 in eruee eklatie mor8<lue
expiatoria moäe ineruente 3smper renovatur. Ip8ÌU8

itaque ope àli88ae aaerilieii no8tr» eum e!Iiri8to e^n8^ne
meriti8 nnio, ae proinâe no8tra omnium itivinarnm
rerum in (itiri8to partieipatio per ouneta tempora,
eontinnatur, euneti8que ubique tiltelibn8 kaeili8 pror8N8
et obvia rectliitur.

lülueet inâe, quam uberea ae pretio3i kr»eìu3 8alnti8
^ugiter ex Ni88ae oblatione in omne8 no8 reitunclent.
8ummo 8no et aeterno 8aeerclotio Lbri8tn8 pro nobia
in eoelo knn^itnr, aâ ltexteram ?stri3 8empiternu8

^interee88or noater exiàim; a3ì ut lichua kuneìionia

vivum et eklîeax in terria pi^nna no8tro8 promaneaì
ob oe»Io3, mortalium 8aeer<iolum interventum e.biÛ8ìu8

ip8e oriiinavit) in tioena ultima in8tituo»8 8>ii (iorporia
et 8ansuinÌ8 aaeramentum, illcpie manäan8 exeljukn-
clvm in Keele3ia, «âonee vsniat.»

Xibil proinlte aequiua quain ut ìanta tliz;nita8.
tantaeizue 8pirtuale8 âivitiae, c^uae 8. àli88ae m>8terio
eantinentur, no8 excitent aà 8ummam ezu8 ae8tima»

tionem, vekemen8lzue tantarum Zratiarum «te8iàerium.

^sseâum, Domini 8àle3, Zrave nunquam vokia 8it,
relÌAio8ae altimplere 8anetae Deele8iae praeeei»tum quo
aàrin^imur acl a88Ì3tenclum, tlevote et attente, Domi-
nir.Ì8 8altem àiebu8 ae ke8tivi8, 8. Ni88ae 8acrilieio.

()uin imo, 8i vere ebriatiani 8umu8, quiliam pie-
tatia impetu8 urzere no8 âeberet all eonvolanclum acl

taie 8alutare mzi8terium, quo qua8i immerZimur tluen-
tÌ8 âivinae gratiae, reoreamur 8piritu, eonkortainur in
licle et omni virtutum genere, adluimur a 8ortlibu8
terre8trÌ3 eonvei'8ationi8 et cliAni reàllimur aeternae
vitae gloria.

8e«l imprimia Ü3 eonFiatulanclum vere e3t, quo3
piu8 relÌAÌonÌ8 /elu8 aàâueit, rerum achuneti8 8inenti-
bu8, ut quotillie 8aeritieio Ni88ae intere88e eurent.
Colite vo8 0MNS8, qui tali benelieio kruimini, kaeile

âeterl'eri, 8i minu8 eommoàe interâum re.8 proeeltat
aut parva aliqua mortitieatione opu8 8it. Dberiu8

aemper (ikri8tu8 retribuit Ü3 qui eum quaerunt animo
genero3o.

Dtinam inaAÌ8 ma^Ì8que vigeat lauâabilis et aalu-
tari8 eo»8uetuclo nullam ainenlli praeterire «liem ab.8-

que vere pia et liumili 8. M88àe aullîtione. ltoeque



sane,to oxeroitio obonnào ot nssicluo porgonllo nlinnm
eotoi'is prnosortim soilnlos Unrinni prnoonnt!

sOontînnabilnr.)

Die Requiemsmesse und ihre Zelebration in der

Diözese Basel.
(Schluß,)

3. Frage: Wie müssen Requiemsmessen gehalten werden?

A, Allgemeine Bestimmungen.

1. Die privilegierten Requiemsmessen haben je ein ei-

genes Formular; die nicht privilegierten haben ein anderes

gemeinschaftlich; dasselbe unterscheidet sich von den Formn-
larien der privilegierten Reqiemsmessen eigentlich nur durch

die Orationen; denn Epistel und Evangelium der erster«

dürfen mit denen der letztern vertauscht werden,

2. Die Formulare der privilegierten Requiemsmessen

dürfen nur an den eigentlichen Gedächtnistagen ge-

braucht werden, für die sie bestimmt sind,

3. Sollen in clnplioi für einen Verstorbenen an dessen

eigentlichem Gedächtnistag mehrere Messen gelesen werden,

so darf nur eine als Requiemsmesse nach deni entsprechen-

den Formular zelebriert werden; alle übrigen sogenannten

Beimessen müssen nach dem Formular der Tagesmesse in

der Tagesfarbe gelesen werden,

4. In somiäupliei können Haupt- und Beimessen das

einschlagende Formular der privilegierten Requiemsmesse

benützen,

5. Die privilegierten Reqniemsmessen haben immer nur
eine Oration und die Sequenz, mögen sie nun bloß still

gelesen oder gesungen werden.

6. Dasselbe gilt von den gesungenen, nicht privile-
gierten Requiemsmessen; werden sie bloß still gelesen, so

haben sie immer wenigstens drei Orationen und die Sequenz

all libitum.
7. In diesen letztgenannten reinen Privat-Reqniems-

messen muß als erste Oration immer jene genommen werden,

welche im 4. Seelmeß-Formular an erster Stelle steht; als

letzte die 3. in diesem Formular, Die mittlere kann nach

Belieben aus den Ornlionos àivorsw pro äolnnotis ent-

sprechend gewählt und bis auf fünf vermehrt werden, so

daß man im ganzen bis sieben Orationen zählt.

L, Besondere Bestimmungen.

1, Formular. 1. Dasselbe muß genommen werden:

n. am Allerseelentag und zwar, mit Ausnahme der ange-
gebenen Konventmesse, für alle Messen, die an diesem Tage
gelesen werden; >>. i» à obitns, äopositionis 7., 30, ot

in annivsrsnrio der Päpste', Kardinäle und Bischöfe.
2, Es kann genommen werden auch für Priester an

den unter 1. b. angegebenen Tagen.
3, In diesem Falle ist jeweilen die entsprechende Ornlio

aus den Orntionos «livorsee pro llolnnotis einzusetzen.

4, Zelebriert man für genannte Verstorbene an andern

als an den besagten Tagen, so muß, sobald dadurch das

Privilegium verloren gegangen ist, auch für sie das 4. For-
mular genommen werden.

II. Formular. 1. Dasselbe muß genommen werden

in äio obitus, äopnsitionis, 7, und 30. aller verstorbenen

Laien und Kleriker, welche noch nicht Priester sind,
2. Es kann genommen werden an besagten Tagen

auch für verstorbene Priester,
3. Auch hier ist jeweilen die entsprechende Oration

einzusetzen.

4. Zelebriert man für genannte Verstorbene an andern

als an den besagten Tagen, so kann, sobald das Privilegium
aufhört, nur mehr nach dem 4. Formular gelesen werden.

III. Formular. Dieses ist zu nehmen an allen

eigentlichen, ans einen bestimmten Tag gestifteten Anniver-
sarien; in allen andern Fällen tritt auch hier das 4. For-
mnlar ein,

IV. Formular. Es ist dies das Formular der

nicht privilegierten, Privat-Requiemsmessen, der Vlissm

gnotulinnio.

Anhang.
Z>ie ^dsolutio act tumdam (Inksra).

1. Das Inborn oder die Absolutio all lumbnm bildet
ein Akzessorinm zur privilegierten Requiemsmesse, kann so-

mit von derselben weder durch ein Gebet (z. B. das All-
gemeine Gebet), noch durch eine Andacht (z. B. Mai- oder

Herz-Jesu-Andacht), noch durch einen Segen (z. B, Wetter-
segen) u. s. w, getrennt werden.

2. Das Inborn ist zu halten unmittelbar nach der Be-
gräbnismesse, nach den Messen am 7. und 30. Tage und
nach derjenigen am eigentlichen Jahrestage.

3. Es ist erlaubt, wenn die entsprechende Nisss llo
Ilogniom erlaubt ist, muß also mit ihr verschoben werden.

4. Kann jedoch an einem der genannten eigentlichen

Gedächtnistage aus dem Grund keine Nissn äo koquiom,
sondern nur die Tagesmesse in der Tagesfarbe gelesen

werden, weil der Gesang fehlt, so darf das inborn dennoch

an all den Tagen vom Priester still gebetet werden, an
denen das Diözesan-Privilegium ein Requiemsamt gestattet.

5. An den uneigentlichen Gedächtnistagen aber ist zu
unterscheiden: n. Gestattet der Modus an und für sich oder

auf Grund des Diözesan-Privilegs eine Vlissn clo Ilogniom,
dann ist auch das Inborn erlaubt, b. Ist aber eine Vlissn
clo kognioin unmöglich, so ist es auch das Inborn und inuß
in diesem Falle ersetzt werden durch die Psalmen vo pro-
lnnclis und Nisororo mit den verschiedenen Antiphonen,
Versikeln und der Oration: Absolvs gusosumns, die der

Priester stets still betet.

k. Letztgenannter Modus ist auch zu beobachten bei

der Vornahme der bis zuin Dreißigsten täglich üblichen Ge-

dächtnisfeier in der Kirche sowohl wie am Grabe des Ver-
storbenen.

7, Wird die Requiemsmesse gesungen, muß auch das

Inborn gesungen werden.

3. Die Oration am Schlüsse des Inborn ist stets die-
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jmige der entsprechende» Gedächtnisniesse, gleichviel ob die-

selbe eine Vlis«» cko Uoqniom oder die Tagesmesse, ob sie

geleseil oder gesnngen war.

F r il h ro t.
(Schliisi.)

Dr. F. Heineinann: Geschichte des Schul-
und Bildungslebens im alten Frei bürg bis
zum 17. Jahrhundert. Mit dem Bildnisse Peter
Schneuwly's (nach zeitgenössischem Original). Die Schrift
geht nach Umfang, Gehalt und Bedeutung weit über den

Rahmen einer Doktordissertation im herkömmlichen Sinne
hinaus. Sie umfaßt und verwertet ein ganz riesiges Ma-
terial angedruckter, zum teil bisher ganz unbekannter Quellen.

Während bislang die älteste Erziehnngsgeschichte des Kantons
Freiburg dermaßen im Dunkel gelegen, daß man selbst in
bekannten Bearbeitungen der schweiz. Schulgeschichte über
das Freiburger Schulwesen mit ein paar Zeilen hinweg-
schritt, verdanken wir nun der mit Bienenfleiß und Forscher-
genie arbeitenden historischen Muße eines jungen Gelehrten
ein Werk, das ein klares Licht wirft über ein Bildnngs-
und Schulleben reich an Geist, Strebsamkeit und Gestal-
tnngsfülle. Und zwar entfaltet sich dieses Leben in Jahr-
Hunderten, welche nach der felsenfesten Meinung des mvder-
neu Bildungsphilisteriums unbedingt zu den allerfinstersten
zu rechnen sind. Ja wir vernehmen die durch Dr. Heine-
mann mit unbestreitbaren Dokumenten bewiesene Thatsache,
daß mit der Gründung der Zähringerstadt auch die ersten
urkundlich greifbaren Schnlnotizen uns zufließen. Die Grün-
dnngs-Handfeste (1176) zeigt, daß der Gründer der Stadt,
Herzog Berthold IV. von Zähringen, neben andern Privi-
legien auch die Selbstwahl des Schulmeisters sowie dessen
Abberufung den Bürgern zugestanden; die Handfeste setzt
den Schulmeister an die erste Stelle der niedern Beamten
der jungen Stadt. Schon 1181 eröffnet ein Haymv, um-
giàr triinMi, die urkundlich bestimmte Reihe der frei-
bnrgischen Schnllehrer. Dr. Heinemann gliedert die Dar-
stellnng in drei Perioden: I. Anfänge und Verlauf des
Schul- und Geisteslebens bis zur Einverleibung in die Eid-
genossenschaft (1181 1481). II. Humanismus, deutsche
Sprachströmung, nachfolgender Niedergang (1481 -1560).
I». Umgestaltung des Schullebens zur Zeit der katholischen
Reformbestrebnngen bis zur Berufung der Jesuiten (1560
biv 1581). — Am Abschlüsse des Ganzen steht die erhabene
Gestalt des Regenerators des Freiburger Geisteslebens, des
Propstes Peter Schneuwly i (st 1517), des Mannes, „der
stetsfvrt für die bessere Zukunft Freibnrgs gelebt als einer
seiner dankbarsten und größten Söhne (S. 145)."

Wir vernehmen aus der Arbeit (S. 136) zu unserer
Freude, daß Dr. Heinemann demnächst auch das bis jetzt
nur handschriftlich vorhandene Wort Heransgeben wird,
welches Schneuwly's Namen in der Schulgeschichte unsterblich
'»acht, das sogen. „K a t h a r i n e n b u ch". Dasselbe ist
die Frucht jahrelangen Präsens und Entwerfens seitens des

theoretisch und praktisch hochbegabten Schulmannes, die letzte

Schulordnung, die Schneuwly aufgestellt. Ins Einzelnste ver-

zweigt sich die Darstellung und gestaltet sich zu einem Lehr-
system, das den ganzen Unterricht von den Rudimenten bis

zur Dialektik umfaßt. Die Schulordnung des Katharine»-
bûches trat mit 1577 in Kraft, sie hob das Schulwesen der-

maßen, daß in kurzer Zeit die Zahl der aus Nah und Fern
herbeiströmenden Schüler die Höhe von 300 erreichte. Das
Katharinenbuch wurde nach 1581 zum Schulplan für das

Jesuiten-Kollegium. In einem höchst interessanten Anhange

gibt der Verfasser wertvolle Nachrichten über das freibur-
gische Landschulwesen bis zum 17. Jahrhundert. Wir er-
sehen daraus mit Gewißheit, daß schon im 14. und 15.

Jahrhundert alle größeru Ortschaften des Kantons eine

Schnlorganisation besaßen.

Das Gesagte mag genügen, um dem Leser einen Be-

griff von der hohen Bedeutung der Arbeit des Dr. Heine-

mann zu geben. Dieselbe ist überdies in jeder Einzelheit
so gewissenhaft und quellenmäßig durchgeführt und in einem

so klar fließenden, lieblich ansprechenden Sprachstyle ge-

halten, daß die Lesung ein wahrer Genuß ist. Möge Hr.
Heinemann baldigst mit frischein Mute daran gehen, die Ge-

schichte des Freiburger Schnllebens von Schneuwly bis auf
0. Girard und von diesem bis ans unsere Tage fortzu-
führen. Er wird damit ein Monument der Wissenschaft

von unvergänglichem Werte errichten, für welches ihm die

katholische Schweiz zu großem Danke verpflichtet bleiben wird.
Welche Wichtigkeit die vorliegende Arbeit gerade in

den jetzigen Tagen besitzt, wo die liberale Herrschaft der

Schweiz sich bemüht, uns die alte Mähre neu aufzubinden,

Pestalozzi sei eigentlich der Schöpfer des schweizerischen

Volksschulwesens, das mag der Leser selber ermessen. Möchte
in Bälde einem jeden katholischen Kanton ein Historiker und

Pädagoge erwachsen, der sein Schul- und Bildungswesen
bis ins frühe Mittelalter hinauf mit dem eisernen Fleiße,
tiefen Verständnis und redlichen Wahrheitssinne durchforscht
und darstellt, wie es Dr. Heinemaun dem freiburgischen

Schul- und Bilduugswesen gegenüber thut.
Hiemit schließen wir unsere Rundschau über die neue-

sie» Publikationen junger katholischer Gelehrter, die an der

Universität Freiburg ihre akademische Bildung geholt.
Man gestatte uns, im Anschlüsse hieran noch flüchtig

einzelne in neuester Zeit aus Freiburger Universitätskreisen

hervorgegangene und dem Klerus ohne Zweifel willkommene

Schriften zn nennen:
b'nàeiilns IV: Meister

Eck h art und seine Jünger. Ungedruckte Texte zur
Geschichte der deutschen Mystik; herausgegeben von Dr.

Franz Ioft es, Universitätsprofessor in Freiburg. Nach
einer höchst interessanten Einleitung bietet der durch seine

Forschungen auf dem Gebiete der deutschen Mystik und der

vorlntherischen Bibelübersetzungen rühmlichst bekannte Litera-
turhistoriker eine Serie von 82 Predigten und Predigt-
fragmente» des berühmten Meister Eckhart. Dieselben waren
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bis jetzt gänzlich unbekannt, wurden aber von Vv, Jostes

in einer Nürnberger Kloster-Handschrift entdeckt und nun
erstmals publiziert, Sie werfen auf Eckhart, den großen

Geistesmann, ein neues frappantes Licht und bieten eine

wertvolle Bereicherung der Litteratur zur Geschichte der

Mystik. Zwei Anhänge erhöhen den Wert der Sammlung.
Die erste bietet gleichzeitige deutsche Predigten aus einer

Sammlung im Freiburger Minoriten-Kloster, die zweite

den Handschriftenkatalog des Katharinenklosters in Nürn-
berg nach einem Verzeichnisse des 15. Jahrhunderts.

Horner: àeâns M»? //àseh/MMà
à el à k??eo und ate

el cke /« à«« les kÄlleFö«. Der Verfasser, ein

auf gymnasial-pädagogischem Gebiete thätiger Schulmann
von bewährtem Rufe bietet in beiden Arbeiten je die Wissens-

wertesten Grundsätze und Winke für die Unterrichtsmethode
in den betreffenden Gebieten. Die Schriften werden den

Gymnasial- und Lyzealprofessoren willkommen sein,

C. Morel: //àà/'s/le oaàl<>Me m/e?««/àà
ate /0'à«/-//. F"" eâ'/à oder in recht hübscher deutscher

Ausgabe, Die internationale k a t h o l i s ch e Un i-

versität Freiburg,
Hr. Morel, Sekretär der Universität, behandelt hier

nach den großenteils im Wortlaut zitierten Aktenstücken die

Geschichte der Gründung und seitherigen Entfaltung der

Universität. 20 Illustrationen erhöhen den Reiz der recht

gut orientierenden Darstellung.
5 »

»

Mit dem Gesagten wollten wir den Lesern der „Kirch.-
Ztg." einen kurzen Einblick in eines der Thätigkeitsgebiete
der schweizerischen katholischen Universität im Verlaufe der

letzten Monate bieten. Man mag daraus entnehmen, daß

in Freiburg von Lehrern und Lehrenden wirklich gearbeitet,

rüstig und unverdrossen studiert wird. Möge die weittra-
gende Bedeutung der Universität für katholisches Wissen und

Wirken in unserem Vaterlande allseitig gewürdigt werden lt.

Zum bimdesgerichtlichen Entscheid im Grenchener

Kirchenvermögenssirozeß.
(Eingesandt.)

Die allseitige Bestätigung des regierungsrätlichen Ent-
scheides durch unsere oberste Gerichtsbehörde zeigt zur Evi-
deuz, daß wir in der Kirchenpolitik noch immer im Fahr-
Wasser des Kulturkampfes stehen, Haben unsere kantonalen
und eidgenössischen Behörden seinerzeit dem allgewaltigen,
nach Cäsaropapismus dürstenden Reichskanzler alle Kultur-
kampfgesetzlein, die gegen uns Katholiken geschmiedet wurden,
abgeguckt und schleunigst nachgeäfft, um daraus politisches

Kapital zu schlagen, so wäre es nur ein Akt der Billigkeit
gewesen, nach der nunmehr erfolgten Aufhebung und Ab-
änderung der kirchenfeindlichen Gesetze im deutschen Reich
und der dort eingetretenen friedlicheren Stimmung auch bei

uns in der Schweiz einen neuen Kurs zu eröffnen, der

gegen uns Katholiken eine mehr gerechte und loyale Be-

Handlung zusichern würde. Aus den berührten Doppelent-
scheiden leuchtet uns aber kaum ein Lichtstrahl des Rechtes

und der Billigkeit, es tritt hier die krasseste Willkür und

seichteste Oppvrtnnitätspolitik zu tage, die sich faktisch rein

zu gunsten des Gegners zustutzt. Der bundesgerichtliche

Entscheid führt in seinen Erwägungen aus, „die Eidgenossen-

schaft habe es, im Unterschied zu andern Ländern, unter-
lassen, durch ein Bundesgesetz spezielle Rechtsnormen aufzu-
stellen, welche für die Ausscheidung, bezw, Zuteilung des

Kirchengutes im Falle von Trennung von Religionsge-
nossenschaften Anwendung zu finden hätten," Dadurch ist
dem Gutdünken der kantonalen Behörden der weiteste Spiel-
räum gelassen und je nach dem Wind, der in irgend einem

Regierungsratshanse geht, wird der jedesmalige Entscheid

auch sehr verschieden ausfallen. Die Rechtsgrundsätze nun,
die infolge Mangels eines bezüglichen Bundesgesetzes zu
Art. 30, Abs. 3 der B.-V,, von der solvthurnischen Regie-

rung aufgestellt und vom Bundesgericht geschützt wurden,
lauten ganz zu gunsten des Gegners; sie lassen sich ans

folgende „Rechtssätze" zusammenziehen:
1, „Das Kirchengut verdankt seine Existenz der Er-

fttllung bestimmter Zwecke des Staates,"
2. „Die Kirchgemeinden sind faktisch und rechtlich Eigen-

tümer desKirchenvermögens als autonome Glieder des Staates."
3, „Die römisch-katholische Kirche wie die christkathv-

lische und evangelisch-reformierte genießt staatlichen Schutz"
aber nur zur freien Ausübung des Gottesdienstes, nicht
aber in ihrem vermögensrechtlichen Bestände, indem eine

Teilung zugelassen wird ini Falle einer organisierten und

staatlich anerkannten Neubildung einer Gemeinschaft,
4. „Das Eigentumsrecht an der römisch-katholischen

Pfarrkirche, die doch nach dem Entscheide „ausschließlich reli-
giösen Kultuszwecken" gewidmet sein soll, ist anderseits „sehr
zweifelhaft" und „unentschieden".

1. Der heutige Staat will religions- und kvn-

fessivnslvs sein; er hat die Religion aus dem öffentlichen
Leben, der Schule zc, verdrängt und ihr jeglichen Einfluß
erschtoert; er verlangt von seinen Bürgern keinerlei religiöse
Bildung und sucht im Gegenteil dieselbe so viel er kann zu
verunmöglichen und zu bekämpfen; wie soll somit das Kirchen-
vermögen als religiöses Gut der Erfüllung bestimmter Zwecke
des Staates dienen, wenn derselbe vielfach in Opposition zur
Kirche tritt? Das Kirchengut ist eine ro3 saoru und hat in erster
Linie und unmittelbar den religiösen Bedürfnissen einer be-

stimmten Konfession zu dienen und erst mittelbar können ge-
wisse Zwecke des Staates in Betracht kommen. Dem Staate
aber, der für Rechtssicherheit, Ruhe und Ordnung im Lande

zu sorgen hat, liegt die Pflicht ob, die ursprüngliche
Zweckerfüllung des Kirchenvermögens vor jeglicher Ent-
fremdung zu schützen. Insbesondere gilt dies für jene

speziellen Fonds, die mit besondern, genau fixierten Zweck-

bestimmungen versehen sind (Jahrzeiten- und Bruderschafts-
fonds u, s. w.). (Fortsetzung folgt.)
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f Schultheiß Vinzenz Fischer.

An einem der ersten Tage des neuen Jahres sah Luzern
einen Manu ins Grab steigen, der mehrere Jahrzehnte in

den ersten Reihen der Vorkämpfer für katholisch-konservative

Grundsätze gestanden ist. Dieser Säule der katholisch-konser-

vativen Partei im Kanton Lnzern, wie ihn Staatsarchivar

von Liebenau in einem höchst gehaltreichen Nachruf im

„Vaterland" nennt, sollen auch in der „Kirchen-Zeitung"

einige Worte dankbarer Erinnerung geweiht sein. Mit
Vinzenz Fischer ist ein Mann vom irdischen Kampfplatz ab-

getreten, der zu den wenigen noch übrigen Tagsatzungsab-

gesandten des alten schweizerischen Staatenbundes gehörte.

Als Sohn eines allgemein geachteten Handwerksmanns
wurde Fischer im Jahre 1816 in Triengen geboren. Der
lebhaste und talentvolle Knabe wandte sich der Studienlauf-
bahn zu. Unter andern hatte er den bekannten Augustin
Keller zum Lehrer. In Tübingen und Heidelberg finden

wir Ende der Dreißiger- und anfangs der Vierzigerjahre
Fischer als fröhlichen strebsamen und im wahren Sinne ideal

angelegten Jünger der Rechtswissenschaft. Zu seinen Freun-
den zählte er an ersterer Universität Friedrich Fiala, den

nachmaligen Bischof von Basel, mit dem er eine Zeit lang
gemeinsam den Gedanken hegte, in St. Urban in den Ci-
ster^ienserorden einzutreten. Seine akademischen Studien
brachten ihn auch mit vielen geistigen Größen seiner Zeit in
Berührung, wie Görres, Haneberg, Brentano, Philipps,
Aberle, Zachariä und andern; mächtig fachten diese Männer
seine Begeisterung an für die altbewährten Grundsätze un-
seres Glaubens und für christliche Volksfreiheit und für sie
blieb er bis in sein Greisenaltec begeistert. Nach Luzern
zurückgekehrt, wurde er bald durch die Schlagfertigkeit seines
Wesens ins politische Leben hineingezogen. Er begann
seine Laufbahn als Sekretär des Departements des Innern,
^m verhängnisvollen Jahre 1847 war er neben Staats-
schreiber Bernhard Meyer Tagsatzungsabgeordneter; als
solcher unterzeichnete er den Protest gegen den Beschluß der
l 2 Stände, welche die Schutzvereiuigung der sieben Kantone
als aufgelöst erklärten. Mannhaft trat er am 2. Sept.
auf der Tagsatznng in Bern für den Jesuitenorden ein, den
der unerhörteste radikale Parteifanatismus aus der Schweiz
verbannte. Eine Stelle seiner Verteidigungsrede lautet:

„Um die Wahrheit zu reden, so sind die Väter der
Gesellschaft Jesu keine Teufel und keine Engel. Sie sind
Fleisch und Blut wie wir; sie sind Menschen, aber solche

Menschen, die in der Welt Großes und Ungewöhnliches ge-
leistet haben und noch leisten. Darum fallen sie dem Urteil
der Geschichte anheim, welches aber heute noch verschieden

ist, je nach dem Standpunkte und dem Maßstabe dessen,

der urteilt. Wer dem Kanton Luzern zumutet, den Orden
aus seinem Gebiet fvrtzuweisen, legt Hand an seine Selbst-
ständigkeit, und sollte die Tagsatzung beschließen wollen, die

Gesellschaft Jesu sei von Bundes wegen auszuweisen, so er-
klären wir dieses Unterfangen als einen Eingriff in unsere

politische Unabhängigkeit und bestreiten dem Bunde jegliches

Recht, dergleichen Beschlüsse zn fassen."

Doch die Gewalt siegte über das Recht. Bald brach

der Sonderbundskrieg aus und nach der Niederlage der

katholischen Kantone wurde Fischer flüchtig. Doch nach

kurzem kehrte er wieder in seine Heimat zurück und weihte

sich ganz dem Advokatenberufe. Dazu brauchte es unter

den damaligen politischen Verhältnissen in Lnzern für einen

konservativ Gesinnten einen ungebeugten Mannesmut. Durch

seine logische Schärfe, seine glänzende Rednergabe und seine

Wucht der Ueberzeugung wurde er trotz der Herrschaft des

radikalen Regimentes bald ein gesuchter, vielbeschäftigter

Advokat. Im Jahre 1854 sehen wir ihn wieder als Mit-
glied des großen Rates; fünf Jahre später wurde er

in den schweizerischen N atio n alr at gewählt. Nach dem

politischen Umschwung im Kanton Luzern erscheint er bald

als Obergerichtspräsident; später trat er in die

Regierung über und war zweimal Schultheiß. 1881 ver-

tauschte er sein Nativnalratsmandat mit einem Sitze im

Ständerat, dem er bis 1889 angehörte.

Fischer war ein hervorragender katholischer Volksmann.

„Sein temperamentvolles Naturell", schreibt das „Basler
Volksbl.", seine trefflichen, namentlich im Gebiete der neue-

sten Zeitgeschichte unerschöpflichen Kenntnisse, seine Schlag-

fertigkeit im Replizieren und dazu sein urgesunder Witz

fesselten die Herzen des Banernvolkes, aus dem er hervor-

gegangen und das er mit der ganzen Glut seines edlen

Herzens liebte. In den Kulturkampf-Debatten der 60er

und 70er Jahre wirkte Fischers Auftreten im Nativnalrat

oftmals wie der über die Erde hinfahrende Donner and

Blitz reinigend und klärend auf die verdampfte Schwüle der

Diskussion. Zumal wenn er, durch die Sophismen kultur-

kämpferischer Rechtskonstruktion oder durch die Unverfroren-
heiten radikaler Geschichtsbaumeisterei nach Carterets Mode

in seinem tiefen Rechtsgefühl und Wahrheitssinn gekränkt,

sich, glühend vor innerer Erregung, zur Replik erhob, dann

konnte sein Gegner sich ans ein Hochgewitter gefaßt machen,

in dem die Geistesfunken sprühten, jeder Satz ein entscheiden-

der Treffer war und die klaren auf eigenem Miterleben
und authentischen Dokumenten fußenden Nachweise wie

Schlossen auf das Stoppelfeld der gegnerischen Argumen-
tation herniederprasselten. Zwischenrufe und Ordnungsrufe
konnten nie den festgesattelten Kämpfer beirren, im Gegen-

teil, sie erfuhren in der Regel durch seine Geistesblitze und

seinen sprudelnden Witz eine derartige Abfuhr, daß sein

Triumph nur desto glänzender wurde."

Diese Worte geben ein treffendes Bild von dem Wirken
des wackern Streiters für Wahrheit und Recht. Zahlreich
sind die Verdienste, die sich Schultheiß Vinzenz Fischer um
die katholische Sache erworben. Besonders Stadt und

Kanton Luzern sind ihm zu sehr großem Danke verpflichtet.
Gott lohne ihm seine Arbeit und schenke und erhalte dem

katholischen Volke überall solche Männer; dann dürfen wir
getrost in die Zukunft blicken!



Kirch en-Chr n ni k.

Schweiz. Ehescheidungen. Wie weise und mütterlich
die katholische Kirche handelt, wenn sie die gemischten Ehen

mißbilligt und verbietet, wird n, a. beleuchtet ans Seite 2

der unlängst erschienenen Schrift: „Die gerichtlichen Ehe-
scheidungen in der Schweiz während der Jahre 1876—1890;
vom eidgenössischen statistischen Bureau."

Nach dieser gewiß unverdächtigen Quelle wurden innert
genannten 14 Jahren richterlich geschieden: Auf je ein

katholisches Paar: 4 protestantische Paare, 5 katholisch-

protestantische, 6 beliebig gemischte und 7ffs protestantisch-
katholische Paare. Darnach urteile man nun.

Bern. Der älteste von den etwa 600 Priestern unseres

Bistums und wohl der ganzen Schweiz, ist der Hochw. Hr.
Pfarrer Anton Ch aig n at von La-Jonx im Berner-Jura,
der. im Jahre 1800 geboren, niit unsern« Jahrhundert vor-
wärts schreitet.

Italien. R o m. Den 10. starb hier Kardinal Joseph
Maria Graniello. Im Jahre 1834 in Neapel ge-

boren, trat er jung in den Orden der Regularkleriker des

hl. Paulus ein, die von ihrem ersten Kloster des hl. Bar-
nabus in Mailand auch Baruabiteu genannt werden. In
Rom zum^Priester geweiht, zeichnete er sich durch seine

philosophischen und theologischen Kenntnisse nnd durch seine

Wirksamkeit als Konsnltor in verschiedenen Kardinals-Kon-
gregationen aus. Lev XIII. berief den stillen, bescheidenen

Gelehrten am 12. Juni 1892 in das Kollegiuin der Kardinäle.

Deutschland. In Betreff des religiösen Charak-
ters der Volksschulen in Preußen hat der I. Senat des

Oberverwaltnugsgerichts in dem Endurteile vom 18. Juli
1895 folgende Rechtsgrundsätze aufgestellt: Die religions-
oder konfessionslose Schule ist nicht zugelassen. — Im Be-
reiche des Allgemeinen Landrechts ist sowohl die konfessio-

nelle «vie die paritätische (Simultan-) Schule gesetzlich statt-
haft. — Eine Konfessionsschule für die Minderheit darf in

Bezirken, wo solche Schulen für die Mehrheit bestehen, an

sich gefordert werden, sofern das vom Verwaltnngsrichter
nicht nachzuprüfende, öffentliche Unterrichtsbedürfnis es er-

heischt. Verpflichtet zu ihrer Errichtung ist zwar nicht die

Sozietät, welche die Konfessivnsschnlen für die Mehrheit
unterhält, wohl aber die bürgerliche Gemeinde, welche

an Stelle einer Sozietät kraft eigener Entschließung das

öffentliche Schulwesen als eine Kommissionsanstalt unter-

hält, vorausgesetzt, daß sie die Schnllast nicht nur für die

Angehörigen einer bestimmten Kommission, sondern für alle

Einwohner ohne Unterschied des Glaubens übernommen hat.

— Münster, (n. Eingesandt.) Die am stärksten

frequentierte kath.-theol. Fakultät unter den deutschen Uni-
versitäten ist diejenige in Münster. Sie zählt im laufen-
den Wintersemester 299 immatrikulierte Studenten. Ihr
kommt am nächsten die von Breslau mit 271 Theologen;
dann folgen Bonn mit 229, Freiburg i. B., mit 205,

Tübingen mit 167, München mit 143, Würzbnrg mit 136
Theologen.

Frnnkreich. Zum Kapitel der Wund ersehen.
Eine sehr beachtenswerte Aeußerung Pasteurs, des gefeierten
Gelehrten nnd Entdeckers, lautet: „Wenn man tüchtig studiert
hat, kommt man zum Glauben des Banern aus der Bre-
tagne. Hätte ich noch mehr studiert, so würde ich den

Glauben der Bäuerin aus der Bretagne haben." So mit-
geteilt von Bonrnand in seinem Buche über Pasteur, Paris
1896. — Pasteur ist bekanntlich als gläubiger Katholik ge-
stvrben, nachdem er als solcher gelebt hatte. Er hat u. a.

öffentlich an der Fronleichnamsprozession teilgenommen, wes-
halb der aufgeklärte Gemeinderat seiner Vaterstadt Besançon
Bedenken trug, seinen Namen durch Benennung einer Gasse

zu verewigen.

Belgien. Der Bischof von Lüttich, Msgr. Dvntreloux,
veröffentlichte im - Ilisn ckn ponple- ein Schreiben, in dem

er die päpstl. Ermahnung zur Parteidisziplin erneuert,
welche Leo XIII. in seinen zwei Rundschreiben an die Bi-
schiffe und das Volk Belgiens schon vor mehreren Monaten
ausgesprochen. Die Ermahnung des hl. Vaters ging da-

hin, sich im katholischen Lager gänzlich der Polemik über
die Kontroverspnnkte in der sozialen Frage zu enthalten,
sowohl in Konferenzen als in Zeitungen. Das Wohl des

Katholizismus in Belgien erheischt dies durchaus. Im näm-
lichen Schreiben des Bischofs lvird bekannt gegeben, daß
der hl. Vater seine Befriedigung ausgesprochen über die

Einheit der Katholiken bei den letzten Wahlen, die ja mit
«venigen Ausnahmen, trotz der Schwierigkeiten, in erfreulicher
Weise gewahrt blieb.

England. Die neue Kathedrale von Westminster.
Auf dem Katholikentag in Bristol teilte Kardinal Vaughan
Einzelnheiten über die im Ban begriffene St. Peterskathe-
drale in Westminster mit, deren Grundsteinlegung bekannt-

lich im Juni mit großem Pomp stattgefunden hat. Das
Schiff der Kirche wird einen Flächeninhalt von 13,800
Qnadratfnß haben und somit das größte sein, das in Eng-
land existiert. Das Münster von Jork hat nur 12,000
Qnadratfnß. Der gesamte Ban mit seine«« Annexen wird
eine Fläche von 54,000 Quadratfuß einnehmen. Bei der

Wahl des bizantinischen oder Basiliken-Baustils war nach

der Erklärung des Bischofs der Kostenpunkt ausschlaggebend.
Die Gothik mußte wegen ihrer durch die ornamentale Fülle
bedingten Kostspieligkeit aufgegeben werden. Der Bau soll
in drei Jahren vollendet sein. Für die reiche Dekoration
der Wände mit Marmor nnd Mosaik werden freilich noch

einige weitere Jahre in Anspruch genommen werden müssen,

indessen kann die Kirche mittlerweile ihren Zwecken dienen.

— Urteil über die katholische Kirche aus
dem Munde eines U «« g l ä n b i g e n. Das Haupt
der ungläubigen Positiviste», Friedrich Harrison,
hielt anfangs Dezember in Newton-Hall in London eine Rede,

in der er unter andern« bekannte, „der Katholizismus ist

logisch die einzig mögliche und vernünftige Religion, die



katholische Kirche die vornehmste, charakteristischste und dauer-

hafteste Form des Christentums/'
NoMegen. In Christiania sind die katholischen

Krankenschwestern sehr geachtet und werden von vielen prote-
stantischen Familien zur Pflege der Kranken berufem Weit

entfernt sie mit Steuern zu bedrücken wie die Regierenden

Frankreichs, gestattet man ihnen dort viele Freiheiten; sie

können unentgeltlich alle Tramways benutzen und auch die

Schiffe gewähren ihnen vielfach freie Fahrt. Vor fünfzig

Jahren setzte sich ein katholischer Priester durch seine An-

Wesenheit in Norwegen der Gefahr der Todesstrafe aus.

Afrika. Der Missionär p Menyhart 8. der in Ge-

sellschaft des Hiller und drei anderer Patres, zwei Fran-
zvsen und ein Portugiese, im Zumbesi-Lande in Afrika der

Bekehrung der Neger obliegt, hat nach Kalocsa einen Brief
geschickt, worin er die Lage schildert, in welcher sich die

Missionäre befinden. Sie leben in steter Furcht vor den

Eingeborenen und doch zeigt ihre Thätigkeit immer größere

Erfolge. In ihrer Schule befinden sich bereits 73 Neger-
kinder und auch der Unterricht der Erwachsenen macht schone

Fortschritte. Das erste Christendorf wird den Namen

Bethlehem erhalten; das erste Christenpaar wurde auf die

Namen Adam und Eva getauft. Menyhart beschäftigt
sich überdies noch mit der Zusammenstellung einer natnr-
wissenschaftlichen Sammlung.

Litterarisches.
Verein zur Verbreitung guter katholischer Volksschriftcn.

Diese in unsern Verhältnissen durchaus notwendige, aber
leider noch viel zu wenig beachtete und unterstützte Jnsti-
tution erließ auf Ende des scheidenden Jahres einen Aufruf
zur Mitarbeit'an dem zeitgemäßen Werke der Verbreitung
guter Volksschriften. Der Berein stellt jetzt 160 Büchlein
àV^î'gung. Abgesetzt wurden im Jahre 1894/95

Vändchen; doch wie gering erscheint diese Anzahl,
wenn sie mit der me h r als zehn m a l größern Absatz-
zisier des „Vereins für Verbreitung guter Schriften" ver-
glichen wird! Der Ursprung dieses letztern Vereins ist auf
die Freimaurerlogen zurückzuführen; altkatholische Geistliche
smd überall seine Förderer; mit großer Zudringlichkeit läßt
er auch m katholische Familien seine Produkte hineintragen,
unter denen sich Schriften befinden, die unsere religiösen
Gebräuche auf empörende Weise verleumden. Die meisten
Predigen einen vagen, haltlosen Gefühlsglauben.

Dem gegenüber richten wir einen warmen Appell an
unsere Geistlichkeit, den „Verein zur Verbreitung guter ka-

Allscher Volksschriften" nach Kräften zu unterstützen. Jeder
Pfarrer sorge dafür, daß in seiner Gemeinde eine Verkaufs-
ablage entstehe, mache seine Pfarrkinder auf die guten Buch-
mn aufmerksam und warne sie vor denen,

'

die unsern
Glauben direkt oder indirekt bekämpfen.

Kirchenamtlicher Anzeiger.
Bei der bischöjl. Kanzlei sind ferner eingegangen:

1. Für die Sklaven-Mission:
Von Breiteubach Fr. 23. 50, Doppleschwand 2-2,

Sanlcy l3. .50, Bettlach 25, Gebensdorf 9, Neiden 35,

Merenschwand 27. 25, Hägendorf 70, Oensingen 18. 20,

Kestenholz 14, Zuchwil 15, Geis 12, Ettiswil 37, Ebikon

38, Flühli 75, Wengi 30, Schneisingen 20, Schupfart
23. 13. St. Urban 8, Muri 88, Luzern Kollegiumskirche

(II.) 20, Tobel 31, Bischofszell 53, Müswangen 15,

Stein 17, Lengnau 28, Meltingen 6, Würenlingen 19,

Eschenbach 50, Schwarzenberg 44. 90, Horw 43. 60,
Snrsee 192, Wauwil 12. 60.' Hellbühl 36, Arbvn 20,
Lommis 26, Güttingen 16, Kirchdorf 50, Abtwil 26,
Luterbach 6. 50, Reinach 20, Hitzkirch 96, Eiken 20, Stetten
12, Liesberg 14, Oberrütti 14. 50, Kaisten 8, Rohrdorf
77, Klingnäu 28, Mettau 30, Buttisholz 26, Meggen 21,
Eich 35, Mellingen 44, Röschenz 15. 50, Therwil 14,

Münster (Stiftskirche) 65, Dagmersellen 60, Rickenbach

(Luzern) 30, Kriens 30, Schüpfheim (II.) 3, Aadorf 9,
Greppen10, Ermatingen15, Römerswil 30, Niederbuchsiten 9,
Gebensdorf 4, Malters 35, Gretzenbach 22, Rothenburg 90,
Hochdorf 70, Luzern (Franziskanern) 355, Hagenwil 40,
Wangen 10, Tübingen 10, Jttenthal 13. 35, Ramiswil 5,
Emmen 80, Malters 35, Nenenhof 25, Erschwil 6, Mümlis-
wil 27, Neuenkirch 100, Zurzach 10.

Gilt als Quittung.
Solothurn, den 16. Januar 1896.

Die bischöfliche Kanzlei Pasel.

An den Ba» der katholischen Kirche zn Binninge» (Basel)

sind in den 4 letzten Monaten des Jahres 1895 folgende
Beiträge aus dem Bistum Basel eingegangen:

Kt. Aargau: Bremgarten Fr. 30; Kloster Fahr 10; Vill-
merzen 10; Wohlen 22.

Kt. Basel: a) Stadt: Fr. 1467.

b) Binningen Fr. 244; Birsfelden 10; Liestal 10.

Kt., Luzern: Stadt Fr. 25; „Volksbote" 28.50; Buttisholz 20;
Schötz 12; Meggen 1.50.

Kt. Solothurn: Stadt Fr. 70; Balsthal 5; Biberist 5;
Dornach 25; Erlinsbach 5 ; Kriegstetten 12 ; Winznau 10.

Kt. Thurgau: Arbon Fr. 10; Basadingen 50; Bettwiesen 5;
Bischofszell 25 ; Fischingeu 47 ; Krenzlingen 5 ; Lommis 5 ;

Müllheim 3; Romanshorn 20; Sirnach 35; Sommeri 5!
Wnppenau 5.

Kt. Zug: Stadt Fr. 5; Hl. Kreuz-Cham 20.
Noch sind dankend zu erwähnen:

a) Fr. 422 als Christgabe von Dienstmägden in Basel für
eine Monstranz nach Binningen;

b) Fr. 50 Christgabe von Ungenannt für ein Ciborium;
o) Fr. 719.50 als goldener St. Niklaus-Apfel ans der

löblichen Stadtpfarrei Wyl, St. Gallen.

Mit innigem Dank zu Gott und gegen alle Wohlthäter
schlössen wir das Jahr 1895 Es war ein Jahr des Segens
und der Freude! Und bei seinem Scheiden winkte vom west-
lichen Gibel, sowie vom Chortürmchen unserer neuen Kirche
das hehre Kreuz sein dankbar Lebewohl! — Möge das neue

Jahr dem Wohlthun des alten schwesterlich zur Seite stehen!
Gott erhalte und vermehre unsere Wohlthäter!

Binningen (Basel), im Januar 1896.
Mit Dank und Hochachtung

Nfarrrr Kurz.

Redaktionelles. Der H. H. Pfarrer S. Hagen von
Müllheim ersucht uns, bekannt zu geben, daß er nicht Ver-
fasser des Artikels „Die katholische Presse im Thurgau" in

Nr. 52, 1895, der „Kirchen-Zeitung" sei, was wir hiemit
thun und bezeugen. D. R.
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UsKsn soweilen bei.

Du belieben dnrob 5^

KSIMIM à lîo. in tin8iöl!öln,
IValäsbut und Köln u./kb.

Däpstliobes Institut Kr ebristl, Kunst.

10 Ko. 100 Ko
Fr. 2.90 Fr. 25.

4.50 43.

„ 5.60 „ 54.
7,6« 72.
3.30 31.

„ 2.90 „ 26.
3.60 34.

Enorm billig
Gedörrte Kastanien
In. gedörrte Birnen
In. „ Edelbirnen
In. saure Aepfelstückli
In. türkische Zwetschgen
Reis, gute Qual.
Reis, extra Qual.
Kaffee, kräftig u. reinschmeckend 5 Ko. 10.90
Kaffee, extra fein 5 Ko. „ 11.70
echter chochfeiner Perlkaffee S Ko. „ 12.70

M15Q) I. Williger, Basing! fAlirg.).

Permanentes Lager von ca. 100

Pmis lllld tilikiill>»il»»g.
Millige preise,

Zehn Jahre Garantie.

Zürich-Enge. 15

Meßknnnchen,
Kostienkapsel' mit Ausheber (sehr

zweckentsprechend),

Kundwuschgefäße für Sakristeleu
empfiehlt höflichst

M. I. Wiedemann,
131° Zinngießer, Schaff hau s eu.

is/ s/'sâàe/t Sei à' à^eâw/î âesrs L/«//es /»Wie//e?x.'

<- Zàs.à'W.K Olszrâ.
sseculsl-jZ et re^àris OioecesiL L38Ìleen8Ì8

pro àiio Lisskxtili àlDl^ddX^VI.
Kestâ^en Ke/îà ma» sa/m-/ einsîtsenà, eSmsa Dlenà

rît/IAM >lâ'6SS6A.

Zucli- uuâ. XunZtàruàsrôi Iluiou, 5o1Muru.

T«uf-Regiftcr.
Erst-Kommiinikantcil-Rcgistcr,

Firm-Register,
Ehe-Register,

Sterte-Register
mum auf Wunsch eingebunden -

liefern in beliebiger Bogenzahl prompt in sauberer, solider Ausführung

Buch- und Kunst-Druckerei „Union".

Das Kirchenjahr.
îî. verbesserte Auflage.

Preis per Exempl. 15 Cts., per DuhendFr. 1..5V

Prima Rauchfleisch
Offer ire billig, wie noch nie.

(H136Q) sk) 10 Kg
Hochfeine Schinken Fr. 13.20
Magerspeck „ 13.10
Schweinsfilet ohne Knochen 17.30
Ochsenfleisch ohne Fett und Knochen „ 15.60
Schweinszungen hochfein p. St. 70 Cts.
Rauchwürste per Paar 34 Cts.
In. Speisefett 10 Ko. Fr. 10.60
Garant, reines Schweinefett 10 Ko. „ 12.60

I. Williger, Bosvchl (Aargau).

Druck und Erpedition der Buch- und Kunst-Druckerei „Union" in Solvthnrn.


	

